
 
 

NIEDERSCHRIFT 
über die am  

Dienstag, dem 17. März 2026 um 19:00 Uhr  

im Großen Sitzungssaal des Rathauses in Reichenau stattgefundene 

1. Sitzung des Gemeinderates im Jahr 2026 

Die Sitzung ist öffentlich. 

Beginn: 19.00 Uhr Ende: 21.42 Uhr 
 
Erschienen sind: 
 Bgm. Johann Döller 
 Vzbgm Mag. Michael Sillar 
 GGR Mag. Johannes Ledolter 
 GGR Ing. Michael Adlboller 
 GGR Oliver Kobald 
 GR  Josef Erlach 
 GR Christian Zachauer 
 GR Bernd Scharfegger 
 GR Johannes Ribeiro da Silva 
 GR Hannes Stoier 
 GR Ulrike Marvan 
 GR Ing. Christian Blazek 
 GR Johannes Gschaider 
 GR Franz Tisch 
 GR Mag. (FH) Renate Buchner 
 GR Herbert Weinzettl 
 GR Jessica Langeder 
 GR Johann Budin 

 

Entschuldigt sind abwesend: XXXXX 

 GGR Friederike Przibil 
 GR Walter Loibl 
 GR Marco Weitzbauer 
 
Unentschuldigt sind abwesend: XXXXX 
 

Protokollführer: Richard Tauchner, Amtsleiter 

 

Bürgermeister Johann Döller, als Vorsitzender, begrüßt die anwesenden Mitglieder des Gemeinde-

rates, stellt die Beschlussfähigkeit fest, legt die Tagesordnung vor und erklärt die Sitzung um 

19.00 Uhr für eröffnet. 
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Vor Eingang in die Tagesordnung bringt GR. Johann Budin folgenden Dringlichkeitsantrag ein: 

Antrag: Dem Antrag möge die Dringlichkeit zuerkannt und dieser unter Punkt 1.17. behandelt 

  werden. 

Beschluss: Mit zwei Gegenstimmen (Vzbgm. Sillar, GGR. Ledolter) angenommen. 
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1. GEMEINDERATSANGELEGENHEITEN – ÖFFENTLICHER TEIL: 

1.1. Rechnungsabschluss 2025 

Der Vorsitzende berichtet, dass der Rechnungsabschluss 2025 in der Zeit vom 02.03.2026 bis 

17.03.2026 zur allgemeinen Einsichtnahme auflag. 

Die Auflage wurde mit dem Hinweis kundgemacht, dass es jedem Gemeindemitglied freisteht, gegen 

den Rechnungsabschluss innerhalb der Auflagefrist beim Gemeindeamt schriftliche Stellungnahmen 

einzubringen. Es wurden keine Stellungnahmen eingebracht. 

 

Der Rechnungsabschluss 2025 weist folgende Ergebnisse auf, die von GGR. Mag. Johannes Ledolter 

eingehend erörtert werden: 
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Vzbgm. Mag. Sillar erläutert ausführlich die aufgrund der Novelle der NÖ. Gemeindeordnung zuneh-

mend an Bedeutung gewinnende Rechengröße des „Haushaltspotentials“ und bringt die Aussage-

kraft der Kennzahl sowie die Ergebnisse 2024 und 2025 zur Kenntnis: 
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Antrag: Der Rechnungsabschluss 2025 möge nach Anhörung des Prüfungsausschusses wie in 

  Punkt 1.2. beschlossen werden. 

Beschluss: Der Rechnungsabschluss 2025 wird mit einer Gegenstimme (GR. Budin) angenommen. 
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1.2. Protokoll des Prüfungsausschusses zum Rechnungsabschluss 2025 

Der Prüfungsausschuss der Marktgemeinde Reichenau an der Rax hat am Montag, 16. März 2026 

eine angesagte Gebarungsprüfung unter Teilnahme von Ausschussobmann GR Herbert Weinzettl, 

Ausschussobmann-Stv. GR Johannes Gschaider und Ausschussmitglied GR Ulrike Marvan, sowie 

Kassenverwalterin Petra Grube durchgeführt. 

Die Tagesordnung stellte sich wie folgt dar: 

1. Rechnungsabschluss 2025 

 

Der Vorsitzende berichtet, dass der Rechnungsabschluss 2025 in der Zeit vom 02.03.2026 bis 

17.03.2026 zur allgemeinen Einsichtnahme aufliegt. Die Auflage wurde mit dem Hinweis kundge-

macht, dass es jedem Gemeindemitglied freisteht, gegen den Rechnungsabschluss innerhalb der 

Auflagefrist beim Gemeindeamt schriftliche Stellungnahmen einzubringen. 

Der Rechnungsabschluss für das Haushaltsjahr 2025 wird dem Prüfungsausschuss zur Beratung und 

Prüfung vorgelegt und in der Sitzung eingehend behandelt. Im Zuge der Beratung werden die we-

sentlichen Positionen des Rechnungsabschlusses, insbesondere die Entwicklung der Einnahmen 

und Ausgaben, die Abweichungen gegenüber dem Voranschlag sowie die finanzielle Gesamtsituation 

der Marktgemeinde Reichenau an der Rax, erörtert. Dabei werden auch einzelne Ansätze und Bu-

chungspositionen besprochen und offene Fragen durch die zuständige Auskunftspersonen erläutert. 

 

Feststellungen des Prüfungsausschusses: 

Der Prüfungsausschuss stellt die Richtigkeit des Rechnungsabschlusses 2025 fest und empfiehlt den 

Rechnungsabschluss 2025 in der vorliegenden Form zu beschließen. 

 

Wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

1.3. „Wohnungseigentümer“ Gemeinnützige Wohnbaugesellschaft m.b.H. - Baurechtsvertrag 

Der bereits in der letzten Sitzung des Gemeinderates vorgelegte Baurechtsvertrag mit der WEG liegt 

nunmehr in unterschriftsreifer Form vor. Er wurde um den Passus einer Pönale im § 4, letzter Absatz, 

wie folgt erweitert bzw. abgeändert: 

 

Für den Fall, dass die Baurechtsnehmerin aus von ihr verschuldeten Umständen innerhalb einer Frist 
von 24 Kalendermonaten, gerechnet ab dem der grundbücherlichen Einverleibung des vertragsge-
genständlichen Baurechtes nachfolgenden Kalendermonat, auf der baurechtsgegenständlichen Lie-
genschaft gegenüber der zuständigen Baubehörde keinen Baubeginn im Sinne des § 26 Abs 1 der 
der NÖ BauO 2014 angezeigt und im Sinne der vorgenannten Bestimmung innert dieser Frist mit der 
tatsächlichen Ausführung der Bauarbeiten begonnen haben sollte, verpflichtet sich die Baurechtsneh-
merin dazu, an die Baurechtsgeberin eine dem richterlichen Mäßigungsrecht unterliegende Vertrags-
strafe in der Höhe von EUR 30.000,00 zu bezahlen. 
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Die ursprünglich im Vertrag enthaltene „auflösende“ Bedingung ist laut Rechtsvertretung der WEG 

nicht verbücherungsfähig, weshalb dieser Passus wie oben angeführt abgeändert wurde. 

Weiters wurde aufgrund geänderter Vorgaben für die Vergabe von Wohnbauförderungsmitteln ein 

Beisatz im § 12 Abs. 2 wie folgt erweitert: 

….. und der positiven Begutachtung des Wohnbauförderungsbeirates des Amtes der NÖ. Landesre-
gierung für die Bewilligung von Wohnbauförderungsmitteln……. 
 

Der Vertrag liegt dem Protokoll als Anlage 1 bei. 

 

Antrag: Der Baurechtsvertrag möge in der vorliegenden Fassung beschlossen werden. 

Beschluss: Einstimmig angenommen. 

 

 

 

1.4. Ferien- und Nachmittagsbetreuung – Anpassung der Entgelte 

Der Vorsitzende berichtet, dass im Bereich der Ferienbetreuung in der Volksschule ab dem Sommer 

2026 eine moderate Anpassung der Entgelte notwendig ist, um das derzeitige Minus abzufangen. 

Es ergeht folgender 

 

Antrag: Das Entgelt der Ferienbetreuung in der Volksschule möge wie folgt angepasst werden: 

 Halbtagsbetreuung Erhöhung um € 5,--/Woche auf neu: 

 € 45,-- für das 1. Kind und € 30,-- für jedes weitere Kind 

 Ganztagsbetreuung Erhöhung um € 5,--/Woche auf neu  

 € 60,-- für das 1. Kind und € 40,-- für jedes weitere Kind 

Beschluss: Einstimmig angenommen. 

 

Die Abrechnung der Nachmittagsbetreuung in der Volksschule zeigt mit jährlich - € 12.150,-- ein deut-

lich schlechteres Ergebnis, weshalb auch hier moderat angepasst werden soll. Für ein kostendecken-

des Ergebnis wäre eine Anpassung in Höhe von 44 % erforderlich, was den Familien nicht zugemutet 

werden kann. Es ergeht folgender 

 

Antrag: Das Entgelt der Nachmittagsbetreuung in der Volksschule möge ab September 2026 

wie folgt angepasst werden: 

 Betreuungstage derzeit NEU 

1 - 2 Tage €           60,00 €          69,00 

3 Tage €           75,00 €          86,00 

4 Tage €           93,00 €       107,00 

5 Tage €         107,00 €       123,00 

 
Beschluss: Einstimmig angenommen. 
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Das Entgelt der Nachmittagsbetreuung in den Kindergärten (seit 2014 unverändert) sollte ebenfalls 

ab September 2026 angepasst werden. 

 

Antrag: Die Beiträge für die Nachmittagsbetreuung in den Kindergärten möge ab 09/2026 wie 

folgt angepasst werden: 

 Betreuungstage derzeit NEU 

bis 40 h/Monat €           50,00 €          58,00 

bis 60 h/Monat €           70,00 €          81,00 

über 60 h/Monat €           80,00 €           92,00 

Beschluss: Einstimmig angenommen. 

 

 

 

1.5. Ferienspiel 

Der Vorsitzende berichtet über das Ferienspiel 2026, welches wieder organisiert und für 3 bis 6-jäh-

rige Kinder in Begleitung der Eltern und 7 bis 10-jährige Kinder angeboten werden soll. Es wird um 

die Genehmigung von Finanzmitteln in Höhe ~ € 500,-- und um Übernahme der Satz- und Druckkos-

ten für den Flyer ersucht. 

 

Antrag: Der Betrag von € 500,-- und die Übernahme der Satz- und Druckkosten möge  

genehmigt werden. 

Beschluss: Einstimmig angenommen. 

 

 

 

1.6. Wildbach- und Lawinenverbauung – Arbeitsprogramm 2026 

Unwetter- und Starkregenereignisse haben das Einzugsgebiet des Preinerbaches und dessen Ver-

bauungswerke in den vergangenen Jahren stark in Mitleidenschaft gezogen.  

Mit dem Verbauungsantrag vom 13.01.2026 ersucht die Marktgemeinde Reichenau an der Rax um 

fachliche und finanzielle Unterstützung in Form eines Sanierungsprojektes durch den Forsttechni-

schen Dienst für Wildbach- und Lawinenverbauung. Verbauungsziel ist die Wiederherstellung der 

Schutzwirkung im Bereich des Siedlungsgebietes und der Infrastrukturanlagen.  

Der Planungsgrundgedanke beschäftigt sich mit der möglichst effizienten Sanierung von bereits vor-

handenen Verbauungswerken, ausgerichtet auf den Stand der Technik. 
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Beantragte Maßnahmen im Einzelnen (grafische Darstellung in Anlage 2 des Protokolls): 

1. Preiner Bach 

1.1 Preiner Bach hm 59,94 – 61,00: Sanierung der rechtsufrigen GSS und Sohlgurte; Sanierung der 

Sohlgurte im Vorfeld der Gemeindestraßenbrücke (hm 60,98), Sicherung der Brückenwiederlager, 

(BWK 364561; 1962161; 1962201) 

1.2 Preiner Bach hm 13,95-15,21: Sanierung der beidufrigen GSS, Wurzelstöcke entfernen/Gehölz-

pflege 

1.3 Preiner Bach hm 21,04: Gehölzpflege und Wurzelstöcke entfernen, GSS ca, 30 m² Technischer 

Bericht 4 

1.4 Preiner Bach hm 22,29 – 24,23: Brückenvorfeld ausgespült, Gehölzpflege, Steinrampensanierung 

(BWK 311441) 

1.5 östl. Schwimmbadgraben hm 1,63-1,10: Sanierung der Holzverbauungen, Gerinneräumung/Be-

ckenräumung 

 

2. Preinerbach-Grießleitenbach 

2.1 Grießleitenbach hm 0,00 – 13,00: Sanierungsmaßnahmen an den Verbauungswerken, Pflege des 

Ufergehölzstreifen, Sanierung der Steinschlichtungen 

Projektzeitraum: Planung: 2026 / Umsetzung: 2026-2027 

 

I. Kostenschätzung und Finanzierung: 

a) Kostenschätzung, Gesamtfinanzierung, Finanzierungsschlüssel: 

Die Finanzierung der Maßnahmensetzung erfolgt gem. § 28 WBFG 1985 i.d.g.F. in Form einer Drit-

telfinanzierung.  

Nach einer vorläufigen Kostenschätzung werden auf die einzelnen Finanzierungspartner bzw. Inte-

ressenten (Konsenswerber) die im Folgenden genannten Beiträge entfallen. 

Republik Österreich  55,00 %  € 55.000,00 

Land Niederösterreich 15,00 %  € 15.000,00 

Marktgemeinde Reichenau an der Rax  30,00 %  € 30.000,00 

Gesamt  100,00 %  € 100.000,00 

Zu beachten ist laut Mitteilung der Wildbach- und Lawinenverbauung, Forsttechnischer Dienst, dass 

es noch zu Änderungen am Finanzierungsschlüssel kommen kann. Das dargestellte Schema dient 

lediglich als Orientierung und ist noch nicht bindend. Die Endabrechnung erfolgt nach tatsächlich 

angefallenen Kosten. 

 

Antrag: Die Arbeiten mögen wie von der Wildbach- und Lawinenverbauung vorgeschlagen 

  vorgenommen werden. 

Beschluss: Einstimmig angenommen. 
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1.7. Rusaplan GmbH – Angebot WVA Reichenau 

Die NÖ. Straßenbauabteilung 4, Wr. Neustadt – Ing. Wech, ist an die Gemeinde mit der Mitteilung 

herangetreten, dass im Juni 2026 in Prein an der Rax zwischen dem ehem. Kräuterwirt in Richtung 

Preiner Gscheid die Fahrbahn saniert wird. Nachdem in diesem Bereich 2 große Schieberkreuze der 

Gemeindewasserleitung sanierungsbedürftig sind, ist es unumgänglich diese Einkreuzungen vorab 

zu sanieren. Dazu hat die Firma Rusaplan GmbH., 2880 Kirchberg, die Planungsleistungen mit 

€ 17.347,50 exkl. USt. angeboten und liegen auch bereits Angebote für die Durchführung der Arbeiten 

wie folgt (Beträge exkl. USt.) vor: 

 

Lackner GmbH., 2851 Krumbach € 84.977,84 

Porr GmbH., 2640 Enzenreith € 108.218,69 

Die Firmen Pusiol und Holzgethan wurden eingeladen, haben aber kein Angebot abgegeben. 

 

Antrag: Die Aufträge mögen wie angeboten an die Firmen Rusaplan bzw. Lackner vergeben 

  werden. 

Beschluss: Einstimmig angenommen. 

 

 

 

1.8. Wasserversorgungsanlage – Anpassung der Gebühren  

Die Marktgemeinde Reichenau an der Rax hat in den Jahren 2024 und 2025 erhebliche Investitionen 

im sechsstelligen Eurobereich in die Wasserversorgungsanlage getätigt. Diese betrafen insbeson-

dere die Erneuerung und Sanierung von Leitungsnetzen, die Modernisierung technischer Anlagen 

sowie Maßnahmen zur Sicherstellung der Versorgungssicherheit und Wasserqualität. 

Weitere Investitionen sind für die Jahre 2026 und darüber hinaus vorgesehen, um die Anlage weiter-

hin dem Stand der Technik entsprechend betreiben und instand halten zu können. 

Gemäß dem NÖ Gemeindewasserleitungsgesetz 1978 sind die Wasserabgaben so festzusetzen, 

dass die Kosten für Errichtung, Erhaltung, Betrieb und Erneuerung der Wasserversorgungsanlage 

gedeckt werden können. Die Wasserbezugsgebühr sowie die Bereitstellungsgebühr dienen der nach-

haltigen Finanzierung dieser Aufgaben. 

 

Aufgrund der getätigten und geplanten Investitionen sowie der allgemeinen Kostensteigerungen im 

Bau-, Energie- und Materialbereich ist eine Anpassung der Abgaben erforderlich, um eine ausgegli-

chene Gebarung sicherzustellen und die langfristige Versorgungssicherheit der Bevölkerung zu ge-

währleisten. 

 

Der Vorsitzende bringt daher die Eckpunkte der neuen Wasserabgabenordnung (Anlage 3) per 

01.07.2026 wie folgt zur Kenntnis: 
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Wasserbezugsgebühr pro m³: bisher € 2,10 neu: € 2,45 

Bereitstellungsbetrag pro m³: bisher € 65,-- neu: € 73,-- 

Wasseranschlussabgabe: bisher € 10,-- neu: € 12,-- 

 

Antrag: Die Wasserabgabenordnung möge wie in Anlage 3 enthalten genehmigt werden 

Beschluss: Einstimmig angenommen. 

 

 

 

1.9. Grundverkauf im Grünland 

Herr Michael Vosel, Orthof, hat um Verkauf der gemeindeeigenen Grundstücke 64/1 und 66/1, 

KG Breitenstein, im Ausmaß von 3.095 m² ersucht. Es handelt sich dabei um Grünland (Wiese), wel-

ches von Herrn Vosel schon seit längerem gepflegt wird. Die Gemeinde hat kein größeres Interesse 

an den Grundstücken. 

 

Antrag: Die Landeslandwirtschaftskammer möge um Begutachtung ersucht und dann – sofern 

  Herr Vosel mit dem Schätzpreis einverstanden ist – zu diesem Preis an ihn veräußert 

  werden. 

Beschluss: Einstimmig angenommen 

 

 

 

1.10. Subventionen/Kostenbeiträge 

1.10.1. Singgemeinschaft Payerbach-Reichenau 

Die Singgemeinschaft Payerbach-Reichenau begeht im Jahr 2026 ihr 150-jähriges Bestandsjubiläum 

und zählt damit sicherlich zu einem, wenn nicht zum ältesten Verein in Payerbach bzw. Reichenau 

an der Rax. Am 06.06. findet dazu ein Fest mit Chor-Konzert im Pavillon im Kurpark Reichenau statt. 

Der Gemeinderat würdigt die langjährige und verdienstvolle Tätigkeit des Vereins für das gesellschaft-

liche und kulturelle Leben in der Marktgemeinde Reichenau an der Rax und ergeht folgender 

 

Antrag: Es möge die Gewährung einer außerordentlichen Zuwendung in der Höhe von  

  € 1.000,-- anlässlich des 150-jährigen Jubiläums zuerkannt werden. 

Beschluss: Einstimmig angenommen. 
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1.10.2. Raxalpen Resort – Kostenbeitrag für TV-Dokumentation „100 Jahre Raxseilbahn“ 

Mit Schreiben des Scharfegger Raxalpen Resorts wird die Marktgemeinde Reichenau an der Rax um 

eine finanzielle Beteiligung an der Produktion einer TV-Dokumentation anlässlich des 100-jährigen 

Bestehens der Rax-Seilbahn ersucht.  

 

Die geplante Dokumentation wird in Kooperation mit dem ORF Niederösterreich produziert und soll 

im Rahmen der Sendereihen „Erlebnis Österreich“ bzw. „Österreichbild“ ausgestrahlt werden. Die 

Dokumentation stellt nicht nur die Geschichte der Rax-Seilbahn als technisches Pionierwerk dar, son-

dern beleuchtet auch die touristische, wirtschaftliche und kulturelle Bedeutung der Rax für die ge-

samte Region. Ziel der Produktion ist es, die Rax und die umliegende Region als bedeutenden Tou-

rismus- und Lebensraum mit hoher medialer Reichweite zu präsentieren und nachhaltig zu positio-

nieren.  

 

Durch die Mitwirkung an dieser Produktion wird eine überregionale mediale Präsenz des Touris-

musstandortes Reichenau an der Rax und der gesamten Raxregion erreicht. Gleichzeitig bietet das 

Projekt die Möglichkeit, hochwertiges Bild- und Filmmaterial für zukünftige touristische und regionale 

Marketingmaßnahmen zu nutzen.  

 

Die Gesamtproduktionskosten der Dokumentation belaufen sich laut vorliegendem Schreiben auf 

rund € 25.000,--. Ein Großteil dieser Kosten ist bereits durch Förderungen und Partnerbeiträge abge-

deckt. Derzeit gelten vier Fünftel der Produktionskosten als finanziert, sodass noch ein offener Finan-

zierungsbedarf von rund € 5.000,-- verbleibt, der durch weitere Partner aufgebracht werden soll. 

 

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Reichenau an der Rax erkennt die große Bedeutung dieses 

Projektes für die touristische Entwicklung sowie die mediale Darstellung der Region an und ergeht 

folgender 

 

GR. Bernd Scharfegger verlässt die Sitzung. 

 

Antrag: Die Marktgemeinde Reichenau an der Rax möge sich mit € 3.000,-- an den 

  Produktionskosten beteiligen. 

Beschluss: Einstimmig angenommen. 

 

GR. Bernd Scharfegger kommt wieder zur Sitzung hinzu. 
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1.11. Angelobung 

Der Vorsitzende erläutert den Ablauf der Angelobung am 28.05.2026 um 15.00 Uhr im Kurpark Rei-

chenau. Es werden 150 Rekruten angelobt und insgesamt circa 600 bis 800 Gäste bzw. Besucher 

erwartet. Die musikalische Umrahmung gestaltet die Militärmusik NÖ und die Trachtenkapelle Prein 

an der Rax / Kurort Reichenau. Für die Verpflegung sorgt das Bundesheer mittels einer Gulaschka-

none und die Feuerwehren Reichenau, Edlach und Hirschwang. Der Vorsitzende ersucht um Geneh-

migung von € 1.500,-- für die Verpflegung der VIPS, Kostenbeitrag für die Musik u.a. 

Antrag: Der Betrag von € 1.500,-- möge genehmigt werden. 

Beschluss: Einstimmig angenommen. 

 

 

 

1.12. Schloss Reichenau - Bewirtschaftung 

Im Immobilienausschuss wurde über die stattgefundene Arbeitssitzung des Ausschusses berichtet, 

in welcher sich Herr Philippe Narval, Edlach 46, (ehem. Generalsekretär des Forum Alpbach) bereit 

erklärte, für die Bewirtschaftung des Schlosses Reichenau einen Businessplan auszuarbeiten. Es 

stehen 2 Varianten zur Diskussion:  

a) Businessplan kompakt (~ 15 Seiten): € 5.000,-- (nachstehend angeführt) 

b) Businessplan Vollversion (~ 45 Seiten) € 10.000,-- 
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Für die Ausarbeitung des Businessplans ist eine Förderung durch die Dorf- und Stadterneuerung für 

NÖ. zwischen 50 und 80 % möglich. 

 

Antrag: Der Businessplan light möge – vorbehaltlich einer definitiven Förderzusage - in Auftrag  

  gegeben werden. 

Beschluss: Einstimmig angenommen. 

 

 

 

1.13. Tourismusverband SRS – Tourismusgesetz neu 

Das NÖ. Tourismusgesetz wurde per 01.01.2026 im Hinblick auf die Aufteilung der Einnahmen der 

Nächtigungstaxe wie folgt novelliert: 

Nächtigungsabgabe 2026 € 3,00, welche wie folgt verteilt werden soll: 

Anteil Land € 1,20 im NÖ. Tourismusgesetz geregelt 

Anteil Wiener Alpen GmbH. € 0,42  im NÖ. Tourismusgesetz geregelt 

Anteil Tourismusverband SRS € 0,66  freie Vereinbarung 

Anteil Gemeinde € 0,72 freie Vereinbarung 

Gesamt: € 3,00 

 

Antrag: Dem Tourismusverband Semmering-Rax-Schneeberg möge ab dem 01.01.2026 ein 

Anteil von € 0,66 pro Nächtigung bis Jahresende 2026 zuerkannt werden 

Beschluss: Einstimmig angenommen. 

 

 

 

1.14. Digitale Infosäule - Vereinbarung 

Die Blickpunkt Medien GmbH, Wassergasse 11/7, 2500 Baden, beabsichtigt, im Gemeindegebiet der 

Marktgemeinde Reichenau an der Rax zwei digitale Info-Säulen aufzustellen und zu betreiben. 

 

Als Standorte sind  

Grundstück Nr. 109/6, KG Reichenau (gegenüber dem Theater bei den Info-Tafeln) sowie 

Grundstück Nr. 2/7, KG Reichenau (beim Gebäude unter der Überdachung) vorgesehen. 

 

Die Aufstellung und der Betrieb der beiden digitalen Info-Säulen erfolgen auf Eigenkosten der Blick-

punkt Medien GmbH. Die Verantwortung für Betrieb, Wartung sowie sämtliche anfallenden Strom-

kosten liegt bei der Blickpunkt Medien GmbH. Zu diesem Zweck wird ein Subzähler installiert, wobei 

die Abrechnung der Stromkosten jährlich erfolgt.  
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Die digitalen Info-Säulen verbleiben im Eigentum der Blickpunkt Medien GmbH und sind nach Ablauf 

der Vereinbarung – sofern keine Verlängerung erfolgt – von dieser wieder zu entfernen.  

 

Die tägliche Betriebszeit der digitalen Screens ist von 07:00 bis 20:00 Uhr vorgesehen. Der Marktge-

meinde Reichenau an der Rax wird unentgeltlich eine tägliche Werbezeit von 30 Minuten pro Screen 

zur Verfügung gestellt.  

 

Die Vereinbarung ist für die Dauer von vier Jahren (01.06.2026 bis 31.05.2030) vorgesehen. 
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Antrag: Mit der Firma Blickpunkt Medien GmbH. sollen Verhandlungen über eine 

  Nachbesserung der Konditionen aufgenommen und die Causa in der nächsten 

  Sitzung behandelt werden. 

Beschluss: Einstimmig angenommen. 

 

 

 

1.15. Auspflanzungen Blumenbeete 

Die Gemeinde beabsichtigt, die Blumenbeete im Kurpark sowie beim Schloss Reichenau für die Som-

mersaison neu zu bepflanzen, um eine ansprechende Gestaltung des Ortsbildes sicherzustellen. Ge-

genstand der Leistung ist insbesondere das Säubern der Beete von Beikraut, das Auflockern und 

Planieren des Bodens, die Durchführung einer organischen Startdüngung, das Stechen der Rasen-

kanten sowie die Lieferung der Pflanzen und die Bepflanzung der Beete. Die Auspflanzung soll spä-

testens in Kalenderwoche 21 abgeschlossen sein. 

Zur Durchführung dieser Arbeiten wurde eine Ausschreibung an vier Gärtnereibetriebe vorgenom-

men. Auf Vorschlag von GGR Kobald wurden die Betriebe Keifl, Schober, Lungenschmied und Zim-

mermann zur Angebotslegung eingeladen. Die Übermittlung der Ausschreibungsunterlagen erfolgte 

per E-Mail an die Betriebe Keifl, Schober und Lungenschmied sowie postalisch an den Betrieb Zim-

mermann. Die Angebotsfrist endet am 20.03.2026 um 12:00 Uhr.  

 

GR. Herbert Weinzettl verlässt die Sitzung. 

 

Antrag: Nach Angebotseröffnung mögen Bürgermeister Döller und GGR. Kobald mit der Auf-

tragsvergabe an den Bestbieter ermächtigt werden. 

Beschluss: Einstimmig angenommen. 
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GR. Herbert Weinzettl kommt wieder zur Sitzung hinzu. 

 

 

 

1.16. Kleinregion Weltkulturerbe Semmering-Rax – kleinregionaler Strategieplan 2026-2030 

Der Gemeindevorstand befasst sich mit dem kleinregionalen Strategieplan 2026–2030 der Kleinre-

gion Weltkulturerbe-Region Semmering-Rax. Dieser Strategieplan wurde im Rahmen mehrerer Work-

shops sowie Abstimmungsgespräche mit den Mitgliedsgemeinden der Kleinregion erarbeitet und bil-

det die Grundlage für die zukünftige Zusammenarbeit der Regionsgemeinden.  

Die Kleinregion umfasst die Gemeinden Breitenstein, Gloggnitz, Payerbach, Prigglitz, Reichenau an 

der Rax, Schottwien, Schwarzau im Gebirge und Semmering, wobei im Zuge des Strategieprozesses 

auch die Gemeinde Enzenreith als weiteres Mitglied gewonnen werden konnte. Ziel der Kleinregion 

ist die gemeinsame nachhaltige Entwicklung der Region sowie die Umsetzung von Projekten mit wirt-

schaftlichem, kulturellem und gesellschaftlichem Nutzen.  

Der Strategieplan definiert für den Zeitraum 2026 bis 2030 insbesondere Maßnahmen in den The-

menfeldern 

 Kleinregionale Identität und Bewusstseinsbildung 

 Verwaltung und Bürgerservice 

 Technische Infrastruktur und Mobilität, 

mit dem Ziel, die Zusammenarbeit der Gemeinden zu vertiefen, die regionale Identität zu stärken 

sowie gemeinsame Projekte in den Bereichen Mobilität, Energie, Verwaltung und Tourismus weiter-

zuentwickeln. 

 

Antrag: Der Gemeinderat möge den kleinregionalen Strategieplan 2026–2030 der  

  Kleinregion Weltkulturerbe-Region Semmering-Rax beschließen und dessen 

  Umsetzung im Rahmen der kleinregionalen Zusammenarbeit unterstützen. 

Beschluss: Einstimmig angenommen. 

 

 

 

1.17. Dringlichkeitsantrag – Sanierung der Schneedörflstraße im oberen Bereich 

Der Vorsitzende erläutert auf Grundlage der Eingabe von GR. Johann Budin die Situation in diesem 

Bereich (großflächige Netzrisse, Frostausbrüche, Längsrisse und Setzungen) und dass trotz Fahr-

verbot – ausgenommen Anrainer - die trotzdem zu- und abfahrenden 40-Tonnen LKW`s des in der 

Gemeinde Payerbach ansässigen Forstwirtes diese Schäden verursachen. Polizeiliche Maßnahmen 

haben nicht gefruchtet. Eine Komplettsanierung des ca. 250 Meter langen Straßenabschnittes wird 
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aus Kostengründen nicht möglich sein, die Umsetzung der notwendigsten Sanierungsmaßnahmen 

ist aber im Straßenbauprogramm 2026 ohnehin enthalten. Der Vorsitzende stellt daher folgenden 

 

Antrag: Die zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit unbedingt notwendigen  

  Sanierungsmaßnahmen mögen in Angriff genommen werden. 

Beschuss: Einstimmig angenommen.  
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2. GEMEINDERATSANGELEGENHEITEN – NICHT ÖFFENTLICHER TEIL: 

2.1. Ansuchen um außerordentliche Vorrückung 

Siehe Niederschrift über den nicht öffentlichen Teil der Sitzung. 

 

 

 

2.2. Dienstvertrag 

Siehe Niederschrift über den nicht öffentlichen Teil der Sitzung. 

 

 

 

2.3. Ferialarbeiter/Angestellte Sommer 2026 

Siehe Niederschrift über den nicht öffentlichen Teil der Sitzung. 

 

 

 

 

  Der Protokollführer: Der Vorsitzende: 

   

Amtsleiter Richard Tauchner  Bgm. Johann Döller 
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